Änderung zum 1. Juli 2004:

Die zentrale Abfallgebührenverwaltung
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( Zentrale Gebührenverwaltung - was ist das?

Bislang werden die Müllgebühren über die Gemeindeverwaltungen abgewickelt. Beginnend mit der An-/Abmeldung über die Veranlagung (Gebührenbescheid) bis hin zur Abrechnung mit dem Gebühreneinzug und der Ausgabe der Gebührenmarken.

Eine zentrale Gebührenverwaltung bedeutet, dass alle Gebührenzahler im Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim nur eine ausschließlich zuständige, einheitliche Anlaufstelle für fast alle Belange der Abfallwirtschaft und Müllentsorgung haben.
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( An-, Ab- und Ummelden – wie funktioniert das?
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	Sie haben die Wahl
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Was sie zu ihrer eigenen Sicherheit jedoch nicht übers Internet erledigen können, ist die        Erteilung einer Einzugsermächtigung. Diese steht ihnen als Download auf unserer Internet-     seite zur Verfügung. Vollständig ausgefüllt können sie diese faxen (0 91 61/87 55 64), mit der Post an das Landratsamt senden oder in der Gemeinde abgeben.

 

Die Restmülltonne (falls noch keine vorhanden) erwerben sie bspw. im Einzelhandel.

 Die Papier- und Biotonne werden von den Entsorgerfirmen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Diese erhalten sie über ihre Gemeinde.

Die Gebührenmarken senden wir ihnen innerhalb kürzester Zeit per Post, zusammen mit ihrem Gebührenbescheid.
Bei Abmeldung eines Müllgefäßes ist es unerlässlich, dass die Müllmarke vom Gefäß       entfernt und an das Landratsamt, SG 46, Postfach 15 20, 91405 Neustadt a. d. Aisch zurückgesandt wird. 

( Wo liegen für sie als Gebührenzahler die Vorteile?

Bei Anfragen rund um den Müll, ob über die Müllabfuhr (Tel. 0 91 61/92-4 61) oder zum Gebührenbescheid (Tel. 0 91 61/92-4 62) gibt es eine Servicestelle, die sie umfassend und abschließend informieren kann. Rückfragen mit anderen Stellen, Umwege und Missverständnisse entfallen. Dies ist praktizierte 

Verwaltungsvereinfachung.
 
Eine zentrale Stelle ist kostengünstiger und effizienter, da sich nur einmal mit dem Sachverhalt befasst werden muss.

Alle notwendigen Formulare stehen als Download im Internet zur Verfügung. Die An-, Ab- und Ummeldung der Mülltonne kann bequem von zu Hause aus z. B. per E-Mail erledigt werden. 


Ein einheitlicher Vollzug über die zentrale Gebührenstelle schafft mehr Gerechtigkeit.
Der Kontakt zur örtlichen bürgernahen Gemeindeverwaltung geht dennoch nicht verloren, da dort die notwendigen Formulare erhältlich sind und für sie an die Landkreisverwaltung kostenlos weitergeleitet werden, ebenso die Marken der abgemeldeten Behälter.

     Sie erhalten einen selbständigen Gebührenbescheid über die jeweilige Müllgebühr. 
Der Bescheid ist übersichtlicher.
☺Die Abfallwirtschaft als Dienstleistungsbetrieb wird damit noch bürgerfreundlicher. 
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Bereithalten und Entgegennahme der Formulare sowie entfernter Müllmarken











